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Liebe Gemeindebürger,

wie Sie sicherlich wissen, fand vor kurzem in der Marktgemeinde Kreuzstetten eine
öffentliche mündliche Verhandlung aufgrund einer Beschwerde einer
Gemeindebürgerin im Rahmen eines Auskunftsverfahrens statt. Aufgrund des
starken Öffentlichkeitsandrangs in und Interesses an der mündlichen Verhandlung,
habe ich mich entschlossen, Sie über das (nicht rechtskräftige) Ergebnis des
Verfahrens zu informieren.
Der Richter des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich hat der Beschwerde
der Gemeindebürgerin nicht stattgegeben. Er kam zu dem Ergebnis, dass die
Marktgemeinde Kreuzstetten zu Recht die Auskunft in Bezug auf die Frage des
„realen Ausgangs bzw. der realen Verwendung“ des in Frage stehenden
Verkaufserlöses verweigerte. Dies aufgrund der Tatsache, als der betreffende
Verkaufserlös nicht auf ein separates, sondern auf ein allgemeines Gemeindekonto
verbucht wurde (Anmerkung: es besteht keine gesetzliche Picht, Einnahmen auf
ein separates Konto zu buchen). Dadurch ist/war die faktische bzw. reale
Verwendung von genau diesem Verkaufserlös nicht nachvollziehbar.
Dementsprechend liegt auch kein „gesichtetes Wissen“ der Gemeinde vor und
konnte eine Auskunft faktisch nicht erteilt werden.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der VwGH hätte im Falle der Erhebung
einer außerordentlichen Revision die Möglichkeit diese Entscheidung abzuändern.

Ihr Bürgermeister


